
Online gestellt und eilverkündet am 1. Oktober 2022 aufgrund des § 2 Absatz 1 Satz 
1 des Gesetzes über die Eilverkündung von Rechtsverordnungen in Gefahrenlagen 

und die Aufhebung erledigter Rechtsverordnungen 
 

Verordnung zum Besuch von Kindertageseinrichtungen zur Eindämmung der 
Atemwegserkrankung COVID-19/Übertragung von SARS-CoV-2 (Corona-

Kindertagesförderungsverordnung - Corona-KiföVO M-V)  
 

Vom 1. Oktober 2022 
 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 sowie mit den §§ 
28b und 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. 
I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1b des Gesetzes vom 16. September 2022 
(BGBl. I S. 1454) geändert worden ist, in Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 4 
der Corona-LVO M-V vom 26. September 2022 (GVOBl. M-V S. 526) verordnet 
das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung im Einvernehmen mit dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport: 

 

§ 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmung 

 
(1) Diese Verordnung gilt für alle Krippen, Kindergärten und Horte 
(Kindertageseinrichtungen) und Kindertagespflegestellen im Sinne des § 2 Absatz 
2 und 3 des Kindertagesförderungsgesetzes. 
 

  (2) Im Sinne dieser Verordnung ist  

1.   ein Selbsttest ein von der Person selbst oder ihrer sorgeberechtigen 
Person vorgenommener Test auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2, der nicht älter als 24 Stunden ist, 

2.   ein Nukleinsäurenachweis eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nach Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, zum Beispiel PCR, PoC-NAAT, der 
nicht älter als 48 Stunden ist. 

§ 2 

Betretungsverbot, Empfehlung zur Testung, anlassbezogene Testpflicht im 
Hort 

 
(1) An COVID-19 erkrankte Personen dürfen auch im Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen die Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen nicht betreten.  
 
(2) Bei Vorliegen von mit COVID-19 zu vereinbarenden Symptomen, wie zum 
Beispiel Husten, Fieber, Schnupfen und Kopfschmerzen, wird eine Testung in der 
Häuslichkeit mittels eines Selbsttests auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 dringend empfohlen. Bei anhaltender Symptomatik soll der 



Antigentest alle zwei Tage wiederholt werden. Nach einem negativen Testergebnis 
ist das Betreten der Kindertageseinrichtung und der Kindertagespflegestellen 
gestattet. Ergänzend hierzu dürfen Kinder den Hort nur besuchen, wenn sie 
entsprechend den für den Präsenzunterricht geltenden Vorgaben nach der jeweils 
geltenden Schul-Corona-Verordnung getestet sind. 
 
 (3) Sofern das Testergebnis eines entsprechend Absatz 2 durchgeführten 
Selbsttests positiv ausfällt, ist das Betreten der Kindertageseinrichtungen und der 
Kindertagespflegestellen nur nach einem negativen Nukleinsäurenachweis 
gestattet. Nach Beendigung einer Absonderung gemäß § 4 Absatz 1 Corona-LVO 
M-V ist kein negativer Nukleinsäurenachweis zum Betreten der 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflegestellen notwendig. 

§ 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 7. April 2023 außer Kraft. 

 

Schwerin, den 1. Oktober 2022 
 

 
Die Ministerin für Bildung 
und Kindertagesförderung 

Simone Oldenburg 

 

 


